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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-

men männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

1. Der Träger 

Das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte bietet Hilfen für insgesamt 200 Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene nach den Maßgaben des SGB VIII.  

Wir erachten die personale Erziehung zwischen den Betreuten und den Mitarbeitenden als 

Basis unseres pädagogischen Handelns. Dabei gilt es nicht nur die Betreuten im Blick zu haben, 

sondern unsere Aufmerksamkeit gilt in gleichem Maße dem Herkunftssystem sowie den in der 

jeweiligen Biografie wichtigen Bezugspersonen. Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Ar-

beit liegt in voll- und teilstationären Wohngruppen, in sozialpädagogischen Lebensgemein-

schaften und im familialen Erziehungs- und Bezugssystem. Im Zuge der stetigen Qualitätskon-

trolle und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden wird deutlich, dass inno-

vative Betreuungsformen aufgrund des weiten Altersspektrums der Hilfebedürftigen, der not-

wendigen und geforderten Eigenverantwortung sowie der spezifischen Störungen des Klien-

tels, geboten sind. 

2. Die Inklusion in KiTa und Schule 

Mit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Behindertenrechtskonvention der Ver-

einten Nationen am 26.03.2009 ist die Verpflichtung verbunden, ein „inklusives Bildungssys-

tem“ in KiTa und Schule zu gewährleisten (Artikel 24, Absatz 1). 

Auch wenn der sogenannte „gemeinsame Unterricht“ von Schülerinnen und Schülern mit und 

ohne Beeinträchtigungen weltweit bereits eine lange Tradition hat, so wird in der Bundesre-

publik Deutschland insgesamt das Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf bislang überwiegend in spezialisierten Förderschulen mit unter-

schiedlicher Förderschwerpunkten (lernen, sozial-emotional, hören, sehen, sprechen, geistige 

oder körperliche Entwicklung) realisiert. Grundlage zur individuellen schulischen Förderung ist 

das Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfes (AOSF), das die Eltern in 

Abstimmung mit der Schule in Gang setzen können. 

Vergleichbare Strukturen existieren auch im vorschulischen Bereich der Kindergärten und -

tagesstätten. Lange Zeit mussten Eltern mit behinderten Kindern teils sehr weite Wege auf 

sich nehmen um für ihr Kind einen Platz in einer „Heilpädagogischen KiTa“ oder einer „Integ-

rativen KiTa“ bekommen. Mittlerweile gilt auch in der vorschulischen Bildungslandschaft, dass 

alle KiTas dem Grundsatz der Inklusion verpflichtet sind. 
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Mit dem „Ersten Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen“ 

in NRW wurde verbunden, dass die Eltern (und nicht die Schulen) darüber entscheiden, ob ein 

Kind mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf an einer Regel- oder 

einer Förderschule unterrichtet wird. Zentraler Unterschied zur früheren Rechtslage ist, dass 

bei festgestelltem Förderbedarf die Schulaufsicht „den Eltern mit Zustimmung des Schulträ-

gers mindestens eine allgemeine Schule vorschlägt, an der ein Angebot zum Gemeinsamen 

Lernen eingerichtet ist, das der Empfehlung der Schule oder dem bisherigen Bildungsweg der 

Schülerin oder des Schülers entspricht“ (§ 19, Absatz 5, SchulG NRW). 

Das kann im Einzelfall mit guter, nachvollziehbarer Begründung auch eine andere als die von 

den Eltern gewünschte Schule sein, vor allem dann, wenn in der Region die Angebote des 

Gemeinsamen Lernens noch nicht an allen öffentlichen Schulen eingerichtet sind. Die Schul-

aufsicht kann im Einzelfall auch eine Förderschule als aus ihrer Sicht einzig geeigneten Förder-

ort vorschlagen. 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen des Angebotes sind in den Sozialgesetzbüchern VIII und IX verortet 

und sind im Bundesteilhabegesetz (BTHG) als Artikelgesetz zusammengefasst. Von Bedeutung 

sind insbesondere: 

 SGB VIII, § 35a „Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“, 

ggf. in Verbindung mit § 41 „Hilfe für junge Volljährige“ 

 SGB IX, §§ 75, 76, 90, 99, 112 und 113 „Leistungen zur sozialen Teilhabe“ und „Leis-

tungen zur Teilhabe an Bildung“ 

in Verbindung mit dem gesetzlichen Wunsch- und Wahlrecht gem. SGB VIII, § 5, Absatz 1 und 

2, sowie SGB IX, § 104, Absatz 2 und 3. 

4. Grundsätzliche Bemerkungen 

Kinder mit besonderem Unterstützungs- und Förderbedarf gehören im inklusiven Denken und 

Handeln mitten in die Gesellschaft, in KiTas und Schulen wo sie sich und ihre Talente im Alltag 

mit behinderten und nicht-behinderten Gleichaltrigen bestmöglich entwickeln können. 

Der überwiegenden Mehrzahl von Kindern und Jugendlichen gelingt dies mit der Inanspruch-

nahme der regelhaft vorgesehenen Unterstützungen (zusätzliche Sonderpädagoginnen, the-

rapeutisches Personal, technische Hilfsmittel, angepasste Gruppen- und Klassenräume) ohne 

größere Probleme. So können Kinder frühzeitig lernen, ihre Beeinträchtigungen anzunehmen 

und damit umzugehen. 
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Andere Kinder und Jugendliche benötigen eine darüberhinausgehende individuelle Begleitung 

um von KiTa und Schule profitieren zu können. Diese individuellen Unterstützerinnen nennen 

wir „Inklusionsbegleiterinnen“. 

5. Unsere Zielgruppe 

Das Angebot des Jugend- und Sozialwerkes Gotteshütte e.V. richtet sich an Kinder und Ju-

gendliche, die aufgrund ihrer individuellen Beeinträchtigung eine besondere Unterstützung 

zur Bewältigung des Alltags in KiTa und Schule benötigen, weil sie auf sich gestellt nicht ange-

messen von der regelhaft angebotenen Förderung profitieren und damit in ihrer gesellschaft-

lichen Teilhabe eingeschränkt sind.  

Wesentlich sind daher  

 Sicherstellung einer angemessenen Eingliederung in die Systeme von KiTa und 

Schule, in die Gruppe oder die Schulklasse;  

 Vermeidung von Formen individueller Förderung, die eine gänzliche oder zeitweise 

Ausgrenzung aus dem „normalen Umfeld“ der Gleichaltrigen bedeuten (z. B. durch 

Betreuung in einem Gruppennebenraum, durch reduzierte KiTa-Zeiten, Kurzbeschu-

lung, Suspendierung, Hausunterricht, Umschulung, Ausschulung);  

 Ermöglichung von differenzierten Formen der inklusiven Beschulung.  

Im Rahmen des Angebots der Inklusionsbegleitung bietet das Jugend- und Sozialwerk Gottes-

hütte e.V. allen Kindern und Jugendlichen Unterstützung an. Denkbar ist daher die Begleitung 

von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigung (z. B. Spina bifida, Diabetes 

1, Formen der Muskeldystrophie, Epilepsie), mit geistigen Beeinträchtigungen (z. B. Trisomie 

21, FASD), mit erheblichen Entwicklungsverzögerungen, mit Störungen im Autismus Spektrum 

(z. B. frühkindlicher oder atypischer Autismus, Asperger-Syndrom),  mit deutlichen Verhal-

tensauffälligkeiten (z. B. aggressive Impulsdurchbrüche mit  Selbst- oder Fremdgefährdungs-

anteilen, mangelnde Gruppenfähigkeit) oder Sinnesbeeinträchtigungen. 

Der Einsatz von Inklusionsbegleiterinnen ist an jeder KiTa und Schule möglich und orientiert 

sich in der konkreten Ausgestaltung vor Ort in Absprache mit den Einrichtungen, den Eltern 

und den Kindern/Jugendlichen, an deren konkretem Förder- und Unterstützungsbedarf.  For-

malisiert wird dies in den sogenannten Förder- oder Hilfeplänen für die die jeweiligen Kosten-

träger. 

Damit sollen die besonderen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, die den KiTas und 

Schulen in ihrer Eigenregie zur Verfügung stehen, insbesondere die Basisleistung 1 gem. Kin-

derbildungsgesetz (KiBiz) bzw. der Nachteilsausgleich gem. Schulgesetz NRW und das 
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Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF-Verfahren), flankiert 

und personalisiert werden. 

6. Aufgaben der Inklusionsbegleitung 

Wie erwähnt werden die konkreten Aufgaben der Inklusionsbegleitung individuell vereinbart 

und können im Einzelfall stark divergieren. Grundsätzlich können zu den Aufgaben gehören: 

 Begleitung in Lern- und Spielgruppen sowie im Alltag offener Arbeit in der KiTa  

 Begleitung im Unterricht, einschl. einem offenen Unterrichtsbeginn  

 Begleitung in der OGS  

 Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung  

 Unterstützung und Anleitung bei der Gestaltung sozialer Kontakte  

 Erstellen/Bereitstellen von individuellen Hilfsmitteln und Kommunikationsmaterialien  

 Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit  

 Förderung sozialer Kompetenzen, individueller Interessen und Fähigkeiten  

 Hilfen zur räumlichen und zeitlichen Orientierung  

 Versorgung mit und Hilfe im Umgang mit Lern- und Arbeitsmaterialien  

 Begleitung auf dem Schulweg, Schaffung von Orientierungshilfen  

 ÖPNV-Training  

 Sicherstellung der Begleitung und Beaufsichtigung in Pausen  

 Unterstützung bei der Selbstversorgung (Hilfen bei Mahlzeiten, bei Toilettengängen, 

Umkleidehilfen beim Sport, Wickelhilfe)  

 Transfer und regelmäßige Wiederholung individueller Fördermaßnahmen im Alltag  

 Hilfen zur Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten  

 Training individueller Lerntechniken und Ordnungsprinzipien  

 Begleitung bei AGs, Projektarbeiten und Praktika  
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 Begleitung beim Home-Schooling 

 Begleitung und individuelle Assistenz bei Ausflügen, Klassenfahrten, Besuch außer-

schulischer Lernorte, Teilnahme an übergeordneten Veranstaltungen in Schule und 

KiTa (z. B. Martinszug, Sommerfest)  

 Regelmäßiger Austausch mit den pädagogischen Fachkräften in KiTa und Schule, den 

Eltern und Therapeuten und weiteren Beteiligten. 

7. Unsere Mitarbeiterinnen 

In diesem besonders sensiblen und verantwortungsvollen Aufgabenfeld setzt das Jugend- und 

Sozialwerk Gotteshütte e.V. Mitarbeiterinnen möglichst passgenau auf den Einzelfall ein. Dies 

können im Einzelfall erzieherisch-pflegerische Fachkräfte sein, werden aber in der Regel 

grundqualifizierte Nicht-Fachkräfte mit unterschiedlicher Vorbildung und unterschiedlichen 

Alters sein.  

Grundsätzlich greifen wir nur auf Mitarbeiterinnen zurück, die über die erforderlichen persön-

lichen Voraussetzungen verfügen: 

 Handlungssicherheit im Umgang mit behinderten Menschen  

 Ausgeprägte Empathie und Bereitschaft sich auf das Gegenüber einzulassen  

 Hohe Eigenverantwortlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit  

 Diskretion und Verschwiegenheit  

 Sensibilität im Umgang mit der Privatsphäre der begleiteten Kinder und Jugendlichen  

 Zeitliche Flexibilität und Einsatzbereitschaft  

 Kompetenz im Umgang mit herausforderndem Verhalten  

 Soziale und kommunikative Kompetenz  

 Fähigkeit zu angemessener Nähe-Distanz-Regulation  

 Eigeninitiative, Belastbarkeit 

 Konflikt- und Teamfähigkeit 
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Der Personaleinsatz berücksichtigt den individuell zu vereinbarenden Aufgabenkatalog 

ebenso wie „die Chemie“ zwischen den handelnden Menschen und hat den Anspruch, Inte-

ressen und Talente gezielt zueinander finden zu lassen. 

Es ist sichergestellt, dass alle unsere Mitarbeiterinnen, die wir differenzieren nach 

 Fachkräften (Erzieherinnen, Krankenpflegerinnen etc.), 

 qualifizierten Nicht-Fachkräften (Sozialassistentinnen, Heilerziehungspflegerinnen 

und Schulbegleiterinnen mit mind. 3 Jahren Erfahrung), sowie 

 Nicht-Fachkräften (in den ersten 3 Jahren als Inklusionsbegleitung) 

vom Träger in Form einer grundlegenden Basis-Qualifizierung auf den Einsatz als Inklusions-

begleiterinnen vorbereitet werden. Diese Schulung im Umfang von 44 U-Stunden wendet sich 

primär an berufsfremde Nicht-Fachkräfte, steht aber auch den o. g. qualifizierten Nicht-Fach-

kräften und interessierten Fachkräften offen. Thematisch werden Themenbereiche wie Rolle 

und Aufgabe, Empathie, professioneller Umgang mit Nähe und Distanz, Haltung zu und Um-

gang mit unterschiedlichen Formen von Beeinträchtigungen, Verhalten in Krisen- und Konflikt-

situationen, rechtliche Aspekte, Elterngespräche u. v. m. bearbeitet.  

Inklusionsbegleiterinnen des Jugend- und Sozialwerkes Gotteshütte e.V. haben darüber hin-

aus die Möglichkeit am internen Fortbildungsprogramm des Trägers teilzunehmen. 

Alle eingesetzten Mitarbeiterinnen wie auch die bereits grundqualifizierten aber noch nicht 

eingesetzten Mitarbeiterinnen treffen sich darüber hinaus zu regelmäßigen monatlichen 

Teamsitzungen, i. d. R. zehn Mal jährlich für 2,5 Stunden. Diese Teamsitzungen schaffen einer-

seits die Möglichkeit zum kollegialen Austausch um die qualitative Weiterentwicklung des An-

gebotes sicher zu stellen. Sie werden darüber hinaus mit fachlichen Inputs im Sinne einer in-

ternen Fortbildung angereichert. Durch diesen dauerhaft organisierten Prozess gegenseitiger 

Information, fachlichen Inputs und kollegialen Austauschs können kurzfristige Personalaus-

fälle gezielt übernommen und planbare Abwesenheitszeiten gut vorbereitet vertreten wer-

den. 

8. Unsere Haltung 

Kinder und Jugendliche, die durch Inklusionsbegleiterinnen der Gotteshütte unterstützt wer-

den, sind vor allem und zuerst eigenständige junge Menschen mit individuellen Stärken und 

Schwächen, auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. 

Wir begleiten, unterstützen und fördern sie, damit sie ihren Platz in ihrer sozialen Bezugs-

gruppe in KiTa oder Schule besser einnehmen und ausfüllen können, besser am Alltag teilneh-

men und profitieren können. Von daher baut Inklusionsbegleitung immer wieder Brücken zu 
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anderen Kindern, zu Erzieherinnen und Lehrerinnen, unterstützt die Entwicklung sozialer 

Kompetenzen, erklärt und „übersetzt“ gestellte Anforderungen, Regeln, erlebte Affekte und 

praktiziertes Verhalten.  

Inklusionsbegleitung hat keinen eigenen pädagogischen Auftrag, sondern versteht sich, als 

dem Kind verpflichtete Zuarbeiterin der pädagogischen Fachkräfte in KiTa und Schule. Inklusi-

onsbegleiterinnen sind weder Vertretungslehrer noch Hilfserzieherinnen. 

Dabei setzt Inklusionsbegleitung die größte Ressource ein über die sie verfügt: Zeit! Inklusi-

onsbegleitungen haben diese Zeit, da sie vom Grundsatz her ihre Arbeitszeit vollständig im 

Umfeld und/oder im direkten Kontakt mit „ihrem Kind“ verbringen. Im Alltag muss dann der 

„Faktor Zeit“ in unterschiedliche Formen von „sehr viel Geduld“ gewandelt werden. Hand-

lungsleitend ist dabei der Grundsatz „Hilf mir es selbst zu tun!“ von Maria Montessori – und 

wenn es noch so lange dauert! 

In der Förderung und Unterstützung des Kindes sind vielfältige Formen möglich. Standard ist 

die Begleitung in der Großgruppe (i. d. R. Schulklasse, KiTa-Gruppe), in der Kleingruppe (z. B. 

Arbeitsgruppe, AG, Spielkreis, Projektgruppe, Lerngruppe) oder im 1:1-Kontakt (z. B. Auszei-

ten, Übungszeiten, besondere Lernzeit, Zeit zur Beruhigung und/oder Ablenkung, Begleitung 

zur Logopädie, Ergotherapie, Psychomotorik). 

Da es zum Selbstverständnis der Inklusionsbegleitung gehört, nicht neue Abhängigkeiten zu 

schaffen, sondern eine dem Alter und Entwicklungsstand angemessene Selbständigkeit zu för-

dern, gibt es Zeiten von Nähe mit direkter Unterstützung ebenso wie Zeiten von Distanz, in 

denen die Kinder und Jugendlichen eigenständig arbeiten und spielen. Zu diesen Zeiten wird 

das Tun der Kinder weiter „aus dem Augenwinkel“ heraus beobachtet und nur interveniert, 

wenn dies als dringend erforderlich eingeschätzt wird. 

In diesen eher distanzierten Zeiten können und dürfen Inklusionsbegleiterinnen, in Absprache 

mit den Fachkräften vor Ort, auch andere Aufgaben in der Gruppe oder Klasse übernehmen 

und sich anderen Kindern widmen. 

Im Sinne einer stetigen Verbesserung der Arbeit, der Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit sind 

Inklusionsbegleitungen ebenso wie alle anderen Teammitglieder in Schule und KiTa auf Rück-

meldungen zu ihrer Arbeit angewiesen. Dies im Blick zu halten ist sowohl Aufgabe der Grup-

pen-, Klassen- und Einrichtungsleitungen wie auch der zuständigen Leitungskraft der Gottes-

hütte. 

9. Auftragsübernahme 

Fallanfragen erwartet die Gotteshütte von verschiedenen Seiten. Dies können Eltern, KiTa o-

der Schule sein, wie auch die Kostenträger Jugendamt, Sozialamt oder der LVR. In allen Fällen 
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entsteht das bekannte „jugendhilferechtliche Dreieck“ (Leistungsberechtigter – Leistungser-

bringer – Kostenträger), flankiert vom Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten. 

Anfragen zur Übernahme einer Inklusionsbegleitung werden auf der Grundlage der verhan-

delten Leistungs- und Entgeltvereinbarung von der verantwortlichen Leitungskraft bearbeitet 

und mit allen Beteiligten transparent kommuniziert. 

Die Bearbeitung ist verbunden mit einem ersten Hausbesuch, bei dem mindestens die Eltern 

und das zu begleitende Kind kennengelernt werden und die Eltern den besonderen Förderbe-

darf ihres Kindes erläutern. 

Im Anschluss daran folgt, in Absprache mit den Institutionen und den Eltern, der Besuch in der 

KiTa oder Schule, wo das Kind in seinem sozialen Umfeld erlebt wird und der Austausch mit 

den pädagogischen Fachkräften erfolgt. 

Auf dem Hintergrund der Eindrücke und Informationen entwickelt das Jugend- und Sozialwerk 

Gotteshütte e.V. einen personellen Vorschlag. Hierbei gilt der Grundsatz, dass Wirksamkeit 

und Nachhaltigkeit nur über eine gelingende Beziehung zwischen Kind und Mitarbeiterin zu 

erreichen sind. Gemeinsam mit der vorgesehenen Mitarbeiterin findet ein zweiter Hausbe-

such statt, bei dem Eltern und Kind die vorgesehene Person kennenlernen. Nach diesem Ter-

min liegen die Entscheidung zur Auftragsvergabe und die Gestaltung des Hilfeplanverfahrens 

beim Kostenträger. Im Falle einer Auftragsvergabe erfolgt eine pauschale Vergütung der An-

bahnungsphase. 

10. Sicherung der Qualität 

Der Arbeitsbereich Inklusionsbegleitung wird in das bestehende Qualitätssicherungssystem 

des Jugend- und Sozialwerkes Gotteshütte e.V. integriert. 

Damit bestehen Regelungen zu den zentralen Prozessen, der Dokumentation von Prozessen 

und Leistungen, zu Fragen der Arbeitsorganisation und Arbeitssicherheit, zur Kundenzufrie-

denheit sowie zur Fortschreibung und Weiterentwicklung des Leistungsangebotes in enger 

Abstimmung mit den Kostenträgern im Rahmen des regelmäßigen Qualitätsdialoges  

Die Arbeit der Inklusionsbegleitung wird fachlich und organisatorisch von einer erfahrenen 

pädagogischen Leitungskraft begleitet und verantwortet.  

Die vorgenannte Beschreibung der mehrschrittigen Auftragsübernahme basiert auf Erfah-

rungswerten und ist wesentlicher Teil zur Sicherung von Qualität und Wirksamkeit. Durch die 

intensive Einbindung der Akteure in Familie und Einrichtung bei der Bildung des „Inklusions-

Tandems“ können i. d. R. Personalwechsel und Abbrüche aufgrund ungünstiger Interaktions-

dynamiken zwischen Kind und Begleitperson vermieden werden. 
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11. Mögliche Zusatzleistungen 

Neben den oben beschriebenen Tätigkeiten bietet das Jugend- und Sozialwerk Gottes-

hütte e.V. weitere Leistungen aus dem Gesamt-Portfolio der erzieherischen Hilfen an, die 

grundsätzlich mit der Arbeit der Inklusionsbegleitung kombinierbar sind – aber einer separa-

ten Beantragung beim und Bewilligung durch das zuständige Jugendamt bedürfen: 

 Vielfältige familienunterstützende ambulante Hilfestellungen, u. a. erzieherisch-the-

rapeutische sowie Autismus-spezifische Familienarbeit  

 Krisenintervention  

 Elterntrainings in Gruppenform, z. B. „Starke Eltern – Starke Kinder“ und „Wege aus 

der Brüllfalle“  

 Marte Meo  

 Elternberatung  

 Betreutes Wohnen für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 

 Begleitete Elternschaft  

12. Die erforderlichen Rahmenbedingungen 

Das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. stellt sich mit seinem Angebot der Inklusionsbe-

gleitung der Herausforderung einerseits den Kindern und Jugendlichen eine verlässliche und 

kompetente Begleitung zur Seite zu stellen und dies andererseits zu transparenten und wirt-

schaftlich vertretbaren Bedingungen zu tun. 

Das bedeutet im Einzelnen: 

 monatliche Teamsitzungen (10 x 2,5 Std. = 25 Std./Jahr) mit  

o Fortbildungsanteilen  

o Anteilen kollegialer Beratung 

 bedarfsgerecht ergänzt durch Supervision 

 2 Team-Fortbildungstage (immer Montag + Dienstag vor Schuljahresbeginn = 16 Std.) 

 Teilnahme an den „Pädagogischen Tagen“ in KiTa und Schule 

(i. d. R. 2 Tage/Jahr = s.o.) 
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 bedarfsgerechter interner Fachaustausch mit der Leitung des Fachdienstes (durch-

schnittlich 10 Std./Jahr) 

 Fachaustausch und Abstimmung mit dem pädagogischen Fachpersonal vor Ort außer-

halb der Schul- oder KiTa-Zeiten (durchschnittlich 5 Std./Jahr) 

 Austausch mit den Eltern/Pflegeeltern/Personensorgeberechtigten außerhalb der 

Schul- und KiTa-Zeiten (durchschnittlich 10 Std./Jahr) 

 Dokumentation/Rüstzeit außerhalb der Schul- und KiTa-Zeiten (15 Min./Woche = 10 

Std./Jahr) 

 Erstellung von Berichten zu den HPGs (2 x jährlich 2,5 Std. = 5 Std./Jahr) 

 Teilnahme an 2 HPGs im Jahr (2 x 1,5 Std = 3 Std./Jahr) 

Dazu kommen ungeplante Fehlkontakte aufgrund kurzfristiger Erkrankungen der zu begleiten-

den Kinder, unvorhergesehenen KiTa- oder Schulschließungen, Unterrichtsausfällen oder zeit-

weisen Schulausschlüssen, die pauschal mit 10 Std./Jahr berücksichtigt sind. 

Dabei prüft das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. sehr sorgsam, ob ggf. aufgrund von 

Fehlkontakten freie Arbeitskapazitäten an anderer Stelle einsetzbar sind. Aufgrund des beste-

henden Fachkräftegebotes in der stationären und ambulanten Jugendhilfe wird sich dies al-

lerdings im Wesentlichen auf den Vertretungseinsatz in der Inklusionsbegleitung reduzieren. 

Demgegenüber stehen Personalausfälle aufgrund von Erkrankungen einzelner Mitarbeiterin-

nen. Hier prüft das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. im engen Kontakt mit den Eltern 

und den pädagogischen Fachkräften vor Ort im Einzelfall die Dringlichkeit der Vertretung und 

sorgt im Einzelfall für kurzfristigen Ersatz. 

13. Kosten 

Das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder-, Ju-

gend- und Behindertenhilfe, der sich an den tariflichen Regelungen der Evangelischen Kirche 

orientiert und den BAT-KF anwendet.  

Mitarbeiterinnen in der Inklusionsbegleitung sind tariflich beschäftigte Mitarbeiterinnen mit 

Arbeitsvertrag. Wir beschäftigen keine Honorarkräfte oder (vermeintlich) freiberufliche 

Kräfte, die nicht an unsere Weisungen und Vorgaben, unser Leitbild oder unser QM-System 

gebunden wären, keinen Anspruch auf Urlaub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hätten. 

Darüber hinaus stellt das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. sicher, dass den Kindern, 

den Familien, den Einrichtungen und den Kostenträgern jederzeit eine verantwortliche und 
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erfahrene Leitungskraft als Ansprechpartner zur Klärung offener Fragen, zur Vermittlung bei 

Konflikten oder zur Klärung von Zuständigkeiten zur Verfügung steht. 

Um dies realisieren zu können, verhandelt das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte e.V. mit 

den zuständigen Stellen der Verwaltung des Oberbergischen Kreises differenzierte Entgelts-

ätze auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages NRW vom 16.06.2021. 

Grundsätzlich denkbar ist Inklusionsbegleitung auch in Form einer „Klassen- oder Gruppenas-

sistenz“, bei der sich eine Inklusionsbegleiterin um mehrere Kinder in einer KiTa-Gruppe oder 

Schulklasse kümmert. Diese auch als „Pool-Lösungen“ bezeichneten Varianten bedeuten nicht 

den Verzicht auf den individuellen Rechtsanspruch, sondern stellen dessen pragmatische Um-

setzung dar. Möglich sind solche Lösungen im Einzelfall, wenn dies von allen Beteiligten als 

sinnvoll erachtet und gewünscht wird. 

Für die Konzeption: 
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